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VON MONAT ZU MONAT

Entlassung- aus der Wehrpflicht
1.

Wie jede menschliche Einrichtung unterliegt auch die Armee einem ständigen Wechsel.

Jahr für Jahr tritt ein neuer Jahrgang junger Wehrmänner in die Rckrutenschulen und

später in die Armee ein, und auf das Ende jedes Jahres scheidet alljährlich der jeweilige
älteste Soldatenjahrgang aus dem Dienst der Armee aus. Mit diesem Eintritt eines neuen
und dem Abgang des ältesten Jahrgangs bleibt die Armee, wenigstens theoretisch, immer
auf ihrem Mannschaftsbestand, und gleichzeitig bleibt auch ihr Durchschnittsalter immer
dasselbe. Diese jährliche Erneuerung vollzieht sich in dem gesetzlichen Rhythmus der

dreissig Jahre der Wehrpflichtdauer: der Mann, der mit 21 Jahren unten eintritt, schei-

det mit 50 Jahren wieder oben aus.

Aus verständlichen Gründen verbleiben längst nicht alle Wehrmänner bis zum Zeit-
punkt ihrer Entlassung aus der Wehrpflicht in der Armee. Im Verlauf der 30 Jahre
dauernden Wehrpflichtzeit scheiden eine relativ grosse Zahl von Wehrmännern vor-
zeitig aus der Armee aus. Die Gründe für diese Abgänge vor der Zeit sind vor allem der

Eintritt von Dienstuntauglichkeit (dieser kann schon in den Rekrutenschulen erfolgen),
der Tod, die Auswanderung sowie Dienstbefreiungen u. a. Auf diese Weise treten im
Verlauf der Jahre erhebliche Abgänge ein, weshalb die einzelnen Jahrgänge immer mehr
zusammenschmelzen und am Ende der 30 Jahre nur noch einen relativ kleinen Teil des

ursprünglichen Bestandes aufweisen. Am Beispiel des Jahres 191S (Zahlen für den dieses

Jahr ausscheidenden Jahrgang 1919 liegen noch nicht vor) wird diese Erscheinung deut-
lieh. Der Jahrgang 1918 ist im Jahre 1938 mit 22 250 Mann in die Armee eingetreten.
Ende 1968 sind von diesen noch 12 940 Mann aus der Wehrpflicht entlassen worden
(bei den Offizieren, deren Wehrpflichtdauer 55 Jahre zählt, sind hier der Einfachheit
halber die Angehörigen des Jahres 2923 mitgezählt). Es sind somit vom Jahrgang 1918

im Verlauf der 30 Wehrpflichtjahre — einschliesslich der ganzen Aktivdienstzeit •—

insgesamt 9310 Mann vorzeitig aus der Wehrpflicht ausgeschieden. Mit andern Worten:
vom Jahrgang 1938 sind nur 53 % bis zum Wehrpflichtende in der Armee verblieben.
Die übrigen 47 % sind vorzeitig aus der Wehrpflicht ausgeschieden. Diese Zahlen zeigen,
dass das Ausscheiden aus der Wehrpflicht praktisch jederzeit, nicht erst auf das Ende
der gesetzlichen Wehrpflichtdauer erfolgen kann.
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